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1. Rechtliche Grundlagen  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch-
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 

Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei-
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die 
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste-
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-
Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 

                                                

1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

am 18. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist. 
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hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Indivi-
duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. 
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes-
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das 
baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle 
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unter-
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder-
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 
Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 
den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maß-

geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 

erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 

Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt ent-

sprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hes-

sen (12/2015).  

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ‚Bericht nach 

Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 – Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen – 

Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014)‘ sowie der 

Veröffentlichung ‚Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens – 2. Fassung 

(VSW et al.; März 2014)‘.  
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2. Datengrundlagen 

Eine aktuelle Begehung des Plangebietes zur Potenzial-Abschätzung wurde am 07. 

Juni 2022  durchgeführt. Im Zuge dieser Begehung wurden alle Baumgehölze inner-

halb des Plangebietes – soweit dies aufgrund der Belaubung hinreichend möglich 

war - auf das Vorhandensein von Nistgeräten, Horsten, Großnestern, Spechthöhlen 

oder natürlichen Baumhöhlen untersucht, wie auch Zufallsbeobachtungen arten-

schutzrechtlich relevanter Arten dokumentiert und in die nachstehende Bewertung 

integriert wurden. Eine systematische Erfassung artenschutzrechtlich relevanter 

Tierarten erfolgte nicht. 

 
Zur Illustrierung der aktuellen räumlichen und standörtlichen Gegebenheiten wurden 

auf den beiden Folgeseiten noch sechs Bilddokumente eingefügt. 
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Abbildung 1: 
 
Nördliches, gehölzfreies En-
de des bestehenden Hoch-
wasserschutzdeiches 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Abbildung 2: 

 
Blick von Norden auf die 
Deichkrone und den beidsei-
tig vorhandenen Gehölzbe-
stand; gut erkennbar ist der 
vorhandene Kronenschluss 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Abbildung 3: 

 

Blick von Norden auf den 
Gehölzbestand im Bereich 
des westlichen Deichfußes 
(Umfeld der geplanten Verle-
gelinie) 
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Abbildung 4: 
 
Blick von Südosten auf die 
geplante BE-Fläche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

Abbildung 5: 

 
Kleinlumige Baumhöhle; 
funktionale Eignung nur als 
Schlafplatz-Potenzial für Fle-
dermäuse 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
Abbildung 6: 

 
Kleinlumige, beginnende 
Ausfaulung; aktuell jedoch 
noch ohne ökologische Funk-
tion für Fledermäuse oder 
höhlenbrütende Vogelarten 
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Die Schöfferstadt Gernsheim plant die Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlage 

entlang der Hafenstraße in Gernsheim zwischen Deich-km 3+875 und Deich-km 

4+115 im Rheindeichsystem (RDS) 3. Durch damit einhergehende, vorhabensbe-

dingte Wirkmechanismen sind beeinträchtigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich 

relevante Vertreter der lokalen Fauna und Flora nicht auszuschließen. Dabei werden 

auch mögliche Beeinträchtigungen bewertet und geprüft, die insbesondere im Rah-

men der Bauausführung entstehen. 

Gemäß  § 44 (1) BNatSchG  ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote). 
 
Bei der Beschreibung der unter diesen Aspekten relevanten Wirkungen ist im vorlie-

genden Fall zwischen  

 Anlagebedingten Wirkfaktoren, 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren zu unterscheiden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Die Hochwasserschutzanlage besteht aus einem Erddeich mit beidseits eingebunde-

nen Hochwasserschutzwänden und beidseits anschließender Deichscharte mit 

Dammbalkenverschluss. Für die geplante Ertüchtigung ist vorgesehen am wasser-

seitigen Rand des Deichkronenwegs von der Deichkrone aus eine Spundwand her-

zustellen, wobei der Deichkronenweg als Baustraße genutzt werden kann.  

Im Rahmen dieser Variante kann der Gehölzbestand im Grundsatz erhalten werden. 

Allerdings ist der Freischnitt des benötigten Lichtraumprofils bis in eine Höhe von 6,0 

m unumgänglich. Eingriffe beschränken sich daher allein auf den grasig-krautigen 

Vegetationsbestand der wasserseitigen Deichflanke und den Deichkronenweg sowie 

auf einen partiellen Rückschnitt von Baumgehölzen. Sowohl die Deichvegetation, als 

auch der Deichweg sind nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherstellbar – die 

eingebaute Spundwand ist oberirdisch nicht sichtbar. Demnach muss hier allein von 

einem temporären Habitatverlust ausgegangen werden, der gleichwertig wiederher-

gestellt werden kann. 
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Auf dem nachstehenden Planauszug ist der zu ertüchtigende Deichabschnitt darge-

stellt; die einzubauende Spundwand ist dabei ‚rot‘ dargestellt (Quelle: IQG, 03/2022). 
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Die nachstehend eingefügte Querschnittsdarstellung (Quelle: IQG, 03/2022) zeigt 

den benötigten Eingriffsraum bzw. den damit verbundenen unmittelbaren Wirkraum; 

die einzubauende Spundwand ist dabei ‚rot‘ dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil zeit-

lich entzerrt, die Einzelwirkungen können sich jedoch auch akkumulierend verstär-

ken. Dabei kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, über welchen Zeitraum sich 

diese Belastungen erstrecken werden. Die beanspruchten Flächen können nach der 

notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprünglichen Zustand zu-

rückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere: 

 Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,  

 Materiallager,  

 Geräusch- und Staubemissionen,  

 Erschütterungen, 

 Baustellenverkehr, 

 Gehölzrückschnitt, 

 Entfernen bzw. Aufbereiten des Schnittgutes, 

 Abschieben der Vegetationsdecke sowie  

 Gestaltungsarbeiten im Rahmen der Flächenwiederherstellung 
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Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Da es sich nur um die strukturelle Ertüchtigung eines bestehenden Hochwasser-

schutzdeiches handelt, sind auch keine betriebsbedingten Wirkfaktoren anzuneh-

men, die über das Belastungsbild des status-quo hinausgehen.  

Betrachtungs- und prüfrelevante störökologische Belastungswirkungen sind daher im 

vorliegenden Fall zu negieren.  
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4. Abschichtung  

Durch das geplante Vorhaben kommt es zur direkten Inanspruchnahme von rein ter-

restrischen Lebensräumen. Hierdurch entstehen allein kleinräumige, temporäre Habi-

tatverluste. Veränderungen der Standortverhältnisse sind im vorliegenden Fall eben-

so zu negieren wie störökologische Belastungswirkungen außerhalb der Bauzeit. Als 

betroffene Lebensraumtypen lassen sich aufgrund der vorgefundenen strukturellen 

Ausstattung allein Extensivrasen, Schotterwege und Baumgehölze abgrenzen. Hin-

sichtlich der Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Taxa bedeutet dies, 

dass ausschließlich Arten/Artengruppen betroffen sind, die hinsichtlich ihres Vor-

kommens vollständig oder teilweise (Teilhabitatnutzung) an derartige Strukturen ge-

bunden sind, womit sich folgende Betroffenheitssituation ergibt: 

Keine unmittelbare Betroffenheit besteht für Arten / Artengruppen 

 mit struktureller Bindung an Gebäude (synanthrope Arten - bestimmte Fleder-
maus- und Vogelarten),  

 die ausgedehnte Offenlandflächen besiedeln (Feldhamster, Vogelarten des 
Offenlandes) 

 die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder 
reproduzieren (Fische, Libellen, Amphibien, aber auch Wasservogelarten)  

 die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 

oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten) 

 der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) – 

Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden 

 die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 

(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

 mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung).  
 

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem ge-

planten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff handelt, wes-

halb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten der abzuschich-

tenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt 

(§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange derart klassifizierter Arten werden jedoch 

unter Kapitel 6 bewertet und geprüft.   

Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeut-

samen Feldhamsters (Cricetus cricetus) sind ebenso auszuschließen, wie das Vor-

kommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius), da die im Vorhabensgebiet vor-

handenen Habitatstrukturen  nicht dem standortökologischen Anforderungsprofil der 

Arten entsprechen. 
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Fledermäuse: Da die im Plangebiet vorhandenen Gehölzbestände teilweise natürli-

che Baumhöhlen oder -spalten aufweisen, besteht für die Gruppe der Fledermäuse 

eine Betrachtungsrelevanz; zumindest Arten mit einer engen Affinität zu Baumhöhlen 

sind potenziell betroffen. 

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsrelevanz.  

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicu-

laris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbeding-

ungen (hoher Beschattungsgrad u.a.) und der Struktur der Umgebungsbereiche 

(Standortisolation) sind Vorkommen der für das Stadtgebiet Gernsheim bekannten 

artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten Mauereidechse (Podacris muralis), Zaun-

eidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) auszuschließen. 

Eine Betrachtungsrelevanz ist daher für keine Reptilienart gegeben.  

Amphibien: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirk-

raum keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Fische: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 

keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Libellen: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 

keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa  Heide-

schrecke (Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften 

(keine ausgeprägte Xerothermie)  auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Dunkler  und 

Heller Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) sind wegen der 

standortökologischen Gegebenheiten grundsätzlich auszuschließen; Bestände der 

essentiellen Falter- und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba 

officinalis) kommen im Plangebiet nicht vor. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

etwa der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standort-

eigenschaften (hier: geeignete Eichenbestände) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

bspw. Spanische Flagge (Euplagia quatripunctaria) oder Haarstrangwurzeleule 

(Gortyna borelii) sind für den Untersuchungsraum auszuschließen, da entweder die 

Habitatstruktur nicht dem standortökologischen Anforderungsprofil entspricht (Spa-

nische Flagge) oder Bestände der essentiellen Raupenfutterpflanze Arznei-Haar-

strang (Peucedanum officinale) fehlen.  

Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der 

fehlenden Standorteignung - auszuschließen. 

Betrachtungsrelevanz besteht daher allein für eine Teilgruppe der Fledermäuse 

sowie für die Gruppe der Vögel. 



Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeiches Hafenstraße Stadt Gernsheim  

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
    Dr. Jürgen Winkler       64668 Rimbach 15 

 

5.  Wirkungsanalyse 

Nachfolgend wird – differenziert nach einzelnen Artengruppen – bewertet, inwieweit 

die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 

tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 

vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist.  

5.1  Säugetiere (excl. Fledermäuse) 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Säugetierarten vorhanden. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange der derart betroffenen 

Arten - wie bspw. für das beobachtete Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) - die Not-

wendigkeit einer detaillierten Wirkungsanalyse. Ihre artenschutzrechtlichen Belange 

werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.  

 

5.2  Fledermäuse  

Die strukturelle Überprüfung ergab, dass im Plangebiet Trägerbäume von Baumhöh-

len/-spalten vorhanden sind, denen potenziell eine Quartierfunktion für baumhöhlen-

bewohnende Fledermausarten zukommt. Daher muss auch von einer vorhabensbe-

dingten Betroffenheit entsprechend adaptierter Fledermausarten ausgegangen wer-

den, zumal vor allem bei Arten mit einer Bevorzugung von Baumhöhlenquartieren 

auch regelmäßige Quartierwechsel durchgeführt werden (Hygieneaspekte u.ä.).  

Aufgrund ihrer allgemeinen Gefährdungssituation wurde für die Gruppe der Fleder-

mausarten eine formale Artenschutzprüfung durchgeführt; die Betrachtung erfolgte 

hierbei als Gruppenbetrachtung für Arten mit einer Bevorzugung von Baumhöhlen-

quartieren da keine konkreten Artnachweise vorliegen. Bei Berücksichtigung der for-

mulierten Maßnahmen tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine 

Ausnahme ist nicht erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 01 Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen: Zur sicheren Vermeidung be-

einträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten 

und höhlenbrütende Vogelarten ist unmittelbar vor der ggf. unvermeidli-

chen Rodung von  Bäumen oder dem Rückschnitt von Ästen eine aktuelle 

Begutachtung hinsichtlich ggf. zwischenzeitlich entstandener Baum- bzw. 

Spechthöhlen durchzuführen (Berücksichtigung der natürlichen Entwick-

lungsdynamik); alle angetroffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu 

markieren; im Nachweisfall gilt dann V 02 sowie C 01 und C 05. 
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V 02 Zeitliche Beschränkung bei der Fällung von Höhlenbäumen: Die Fällung 

von Höhlen- und Spaltenbäumen – bzw. der Rückschnitt von Ästen mit 

entsprechenden Strukturen - muss grundsätzlich außerhalb der Brut- und 

Setzzeit erfolgen. Da die Baumhöhlen und –spalten in dieser Zeit durch-

aus noch von Fledermäusen als Schlafplatz genutzt werden können, ist 

der Höhlenbaum unmittelbar vor der Fällung, durch eine fachlich qualifi-

zierte Person, auf das Vorkommen von Fledermäusen zu überprüfen; bei 

gut einsehbaren Potenzialquartieren kann dies direkt optisch erfolgen; 

werden keine Fledermäuse angetroffen ist der Baum unverzüglich zu fäl-

len oder die vorhandene Öffnung zu verschließen. Bei schwer einsehba-

ren Baumhöhlen ist jeweils an der Höhlenöffnung ein Ventilationsver-

schluss anzubringen. Die Fällung des Baumes kann dann  - bei geeigne-

ten Witterungsverhältnissen (Nachttemperaturen > 5°C; kein Dauerregen) 

- ab dem nächsten Tag erfolgen.    

V 03 Erhalt eines Nistgerätes: Der im unmittelbaren Vorhabensumfeld vorhan-

dene Nistkasten wird wegen seiner Bedeutung für höhlenbrütende Vogel-

arten und als Quartierpotenzial für Fledermäuse dauerhaft gesichert. Soll-

te der aktuelle Standort aus bautechnischen Gründen nicht erhalten wer-

den können, muss der Nistkasten vorlaufend zum Eingriff an einen mög-

lichst störungsarmen  Standort innerhalb der Parkfläche umgehängt wer-

den. Sollten dabei Beschädigungen festgestellt werden, ist der Kasten ty-

pengleich zu ersetzen. Der gewählte Standort ist in Zusammenarbeit mit 

der Ökologischen Baubegleitung festzulegen und für die UNB in einem 

Ergebnisbericht nachzuweisen.  

C 01 Installation von Fledermauskästen: Als Ersatz für den ggf. eintretenden 

Verlust potenzieller Höhlenquartiere sind vorlaufend zum Eingriff von der 

ökologischen Baubegleitung für jede entfallende Struktur zwei Fleder-

mauskästen zu installieren. Die Fledermauskästen sind aus folgender Ty-

penpalette auszuwählen: Flachkasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle Typ 

2FN und Fledermaushöhle Typ 3FN sowie funktional vergleichbare Typen; 

die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und 

muss unter Anleitung der  ÖBB erfolgen. Die Hilfsgeräte werden durch-

nummeriert, um eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation 

zu erleichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 

Jahren sicherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rah-

men einer Vollzugsdokumentation mit Standortkarte und Quantifizierung 

nachgewiesen. Als geeigneter Zielraum für die Hilfsgeräte wird der an-

grenzende Europapark festgelegt. 
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5.3  Vögel 

Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo-

gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Vorkommen 

von sechs Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand 

sind belegt oder begründet erwartbar. Für diese Arten erfolgte eine detaillierte 

Artenschutzprüfung (siehe Prüfbögen im Anhang). Für Arten mit einem landesweit 

günstigen Erhaltungszustand (16 Arten) erfolgt nachstehend eine tabellarische Be-

trachtung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Vorkommen von Vogelarten mit ei-

nem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungszustand sind für den Untersu-

chungsraum nicht belegt und aufgrund der strukturellen Situation und störökologi-

schen Vorbelastung auch nicht zu erwarten.  

 
Greifvögel  

Für das Plangebiet sind nach der aktuellen Begehung definitiv Brutvorkommen 

auszuschließen, da innerhalb des Vorhabensbereiches keine Bäume für den Bau 

von Horsten genutzt wurden. Auch in den gehölzgeprägten Umgebungsbereichen 

wurden keine Horste vermerkt. Eine gelegentliche Nutzung des Vorhabensbereiches 

als Teil ihres Nahrungshabitates ist jedoch für die lokal vertretene Greifvogelfauna 

anzunehmen. Reine Jagdhabitate unterliegen allerdings nicht den Prüfanforderungen 

des § 44 (1) BNatSchG.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Eulen  

Da im Betrachtungsraum keine Baumhöhlen geeigneter Dimension und struktureller 

Ausgestaltung und auch keine großen Baumfreibrüternester oder gar Horste vorhan-

den sind, lässt sich ein Vorkommen von Stein- und Waldkauz (Athene noctua, Strix 

aluco - Höhlenbewohner) und Waldohreule (Asio otus – Sekundärnutzer großer Nes-

ter bzw. Horste, auch im Siedlungsumfeld) begründet ausschließen. Ein Vorkommen 

der streng an Waldbiotope gebundenen Arten Raufußkauz (Aegolius funereus) und 

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) kann ebenfalls aufgrund der für beide Arten 

ungeeigneten standortökologischen Gegebenheiten ausgeschlossen werden. Auch 

die Schleiereule (Tyto alba) als Gebäudebrüter (Fehlen von Gebäudestrukturen) fin-

det im Plangebiet keine nutzbaren Bruthabitatstrukturen vor. Gleiches gilt auch für 

den Uhu (Bubo bubo) der seinen Nistplatz im Regelfall im Bereich hoher Felssteil-

wände anlegt. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nahrungshabita-

tes ist für die genannten Eulenarten allerdings möglich, wobei entsprechende Beein-

trächtigungen des lokalen Vorkommens in Anbetracht der Größe ihres jeweiligen 

Gesamtnahrungshabitates auszuschließen sind – zumal die Bautätigkeiten tagsüber 

und somit außerhalb der Aktivitätsperiode der Eulenarten erfolgen. Reine Jagdhabi-

tate unterliegen zudem nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 
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Luftjäger 

Hierzu rechnen im betroffenen Landschaftsraum die beobachteten Arten Mau-

ersegler (Apus apus) und Mehlschwalbe (Delichon urbica). Nutzbare Bruthabitat-

strukturen fehlen für die genannten Arten jedoch völlig, da sich innerhalb des des 

Vorhabensbereichs keine Gebäude befinden. Beide Arten sind im Bereich des 

Betrachtungsraumes nur als Nahrungsgäste einzustufen, die den Luftraum über dem 

Gelände nutzen. Auch bei der geplanten Flächennutzung bleibt diese Funktion im 

Grundsatz erhalten. Reine Jagdhabitate unterliegen zudem nicht den Prüfanfor-

derungen des § 44 (1) BNatSchG.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen. Für die beiden in Hessen mit einem ungünstig-unzu-

reichenden Erhaltungszustand bewerteten Arten Mauersegler und Mehlschwalbe 

erfolgte eine spezifische Artenschutzprüfung. Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand 

nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die forma-

len Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt.  

 
Synanthrope Arten 

Hierunter rechnen im betroffenen Landschaftsraum die beobachteten Arten Haus-

sperling (Passer domesticus) und Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), aber 

auch Bachstelze (Motacilla alba) und Amsel (Turdus merula) sowie die obenge-

nannten ‚Luftjäger‘. Auch die im Stadtgebiet vorkommende Türkentaube (Strepto-

pelia decaocto) tritt in Mitteleuropa verstärkt als Gebäudebrüter auf, weshalb sie 

unter dieser Rubrik eingeordnet wird. Aufgrund des gänzlich fehlenden Gebäude-

bestandes finden Arten dieser Gruppe im Untersuchungsraum jedoch keine ge-

eigneten Vorkommensbedingungen. Eine gelegentliche Nutzung des Vorhabensbe-

reiches als Nahrungshabitat konnte für einige Arten im Rahmen der Begehung beo-

bachtet werden – wobei diese Nutzungsfunktion des Vorhabensbereiches im vorlie-

genden Fall nicht prüfrelevant ist. 

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte, erhebliche Beeinträchti-

gungen auszuschließen. In Anbetracht des in Hessen als ungünstig-unzureichend 

bewerteten Erhaltungszustandes von Haussperling und Türkentaube erfolgte für sie 

jedoch eine spezifische Artenschutzprüfung. Es tritt jedoch weder für diese beiden 

Arten noch für andere synanthrope Vogelarten ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) 

BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine Art erforderlich. Die formalen Prüf-

bögen sind dem Anhang beigelegt. 

 
Wassergebundene Vogelarten  

Im Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden, die wassergebundenen Vogel-

arten ein Vorkommen ermöglichen; für das Vorkommen von Arten dieser ökologi-

schen Gruppe ist der Vorhabensbereich daher völlig irrelevant.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  
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Arten der Röhrichte 

Das Vorhaben betrifft keine ausgebildeten Röhrichtbestände; demzufolge sind auch 

keine Vorkommensbedingungen für Vogelarten die im Röhricht leben, bzw. Röhrichte 

als Bruthabitatstruktur benötigen - wie bspw. Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 

oder Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) – gegeben. Eine Betroffenheit von 

Vertretern dieser Artengruppe ist daher ausschließbar. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Gehölzgebundene Avifauna 

Der Vorhabensbereich wird durch zwei Baumreihen geprägt, die entlang des wasser- 

bzw. luftseitigen Deichfußes verlaufen. Der Bestand ist jeweils lückig ausgebildet, 

wobei der wasserseitige Bestand – der unmittelbarer vom Vorhaben betroffen sein 

kann – deutlich größere Bestandslücken aufweist. Weiterhin stockt südlich der ge-

planten BE-Fläche straßenbegleitend ebenfalls eine Baumreihe, die von Platanen 

gebildet wird. Für diesen Bereich wird aus fachgutachterlicher Sicht perspektivisch 

nicht ausgeschlossen, dass für die Herstellung einer für Großmaschinen tauglichen 

Zufahrt zur BE-Fläche ebenfalls Eingriffe in den Baumbestand – bis hin zur Fällung – 

notwendig werden könnten. Weitere Gehölzbestände wie etwa Hecken und Gebü-

sche oder Obstbäume fehlen in der unmittelbaren Wirkzone.  

Die Bestandssituation ermöglicht ein Vorkommen von mittleren und kleinen Baum-

freibrütern sowie von höhlen- und nischenbrütenden Vogelarten. Die Standorte der 

erkannten Höhlenbäume bzw. des im Betrachtungsraum vorhandenen Nistkastens 

sind in dem auf der Folgeseite eingefügten Kartenauszug dargestellt. Für diese Teil-

artengruppen ist eine Bruthabitatnutzung anzunehmen, woraus sich eine unmittelba-

re Betroffenheit und die Notwendigkeit einer Wirkungsanalyse ergeben.  Artenschutz-

rechtlich sind vor allem die belegten oder erwartbaren Vorkommen  von Girlitz (Seri-

nus serinus), Stieglitz (Carduelis carduelis) und Türkentaube (Streptopelia decaocto) 

bemerkenswert und prüfrelevant. 

Eine Betroffenheit von Spechten kann derzeit ebenso ausgeschlossen werden (Feh-

len von Spechthöhlen) wie eine Betroffenheit von großen Baumfreibrütern (Fehlen 

entsprechender Großnester) und Heckenbrütern (Fehlen von Sträuchern).  

Für alle hier eingeordneten Arten deren Erhaltungszustand in Hessen noch als gün-

stig bewertet wird, erfolgt nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen 

Belange. Für Girlitz, Stieglitz und Türkentaube wurde dagegen aufgrund ihres lan-

desweit als ungünstig-unzureichend bewerteten Erhaltungszustandes eine detaillierte 

Wirkungsanalyse durchgeführt. Es tritt bei Berücksichtigung der formulierten Maß-

nahmen für keine Art ein Verbotstatbestand nach  § 44 (1) BNatSchG ein, eine Aus-

nahme ist somit für keine der hier einzuordnenden Arten erforderlich, zumal auch die 

Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen 

Funktion im räumlichen Zusammenhang für alle Arten  hinreichend erfüllt werden. 

Die formalen Prüfbögen für die drei genannten Vogelarten liegen dem Anhang bei. 
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Auf dem nachstehenden Planauszug sind die Standorte der erkannten Höhlenbäume 

und des Nistkastens dargestellt (Quelle: IQG, 03/2022). 
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Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 01 Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen: Zur sicheren Vermeidung be-

einträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten 

und höhlenbrütende Vogelarten ist unmittelbar vor der ggf. unvermeidli-

chen Rodung von  Bäumen oder dem Rückschnitt von Ästen eine aktuelle 

Begutachtung hinsichtlich ggf. zwischenzeitlich entstandener Baum- bzw. 

Spechthöhlen durchzuführen (Berücksichtigung der natürlichen Entwick-

lungsdynamik); alle angetroffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu 

markieren; im Nachweisfall gilt dann V 02 sowie C 01 und C 05. 

V 03 Erhalt eines Nistgerätes: Der im unmittelbaren Vorhabensumfeld vorhan-

dene Nistkasten wird wegen seiner Bedeutung für höhlenbrütende Vogel-

arten und als Quartierpotenzial für Fledermäuse dauerhaft gesichert. Soll-

te der aktuelle Standort aus bautechnischen Gründen nicht erhalten wer-

den können, muss der Nistkasten vorlaufend zum Eingriff an einen mög-

lichst störungsarmen  Standort innerhalb der Parkfläche umgehängt wer-

den. Sollten dabei Beschädigungen festgestellt werden, ist der Kasten ty-

pengleich zu ersetzen. Der gewählte Standort ist in Zusammenarbeit mit 

der Ökologischen Baubegleitung festzulegen und für die UNB in einem 

Ergebnisbericht nachzuweisen.  

V 04 Weitestgehender Gehölzerhalt: Diese Maßnahme soll primär die gut  ent-

wickelten Baumgehölze im Bereich der wasser- und luftseitigen Deichbö-

schung sowie die Einzelbäume südlich der BE-Fläche sichern, da Neu-

pflanzungen erst nach langjähriger Entwicklungszeit die entsprechenden 

ökologischen Funktionen übernehmen können. Ein Rückschnitt von Ästen 

ist daher immer einer Baumfällung vorzuziehen. 

V 05 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme  auch für Ziergehölze, kleinräumig ausgebildete 

Gehölzbestände und den Rückschnitt von in das Baufeld hineinragender 

Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch 

eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 

C 02 Installation von Nistkästen: Als Ersatz für den ggf. eintretenden Verlust po-

tenzieller Bruthöhlen sind vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen 

Baubegleitung für jede entfallende Struktur zwei Nistkästen zu installieren. 

Die Nistkästen sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Nisthöhle 

Typ 1B (diverse Lochtypen), Nisthöhle Typ 2GR (diverse Lochtypen) und 

Nischenbrüterhöhle Typ 1N  sowie funktional vergleichbare Typen; die 

Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss 

unter Anleitung der  ÖBB erfolgen. Die Hilfsgeräte werden durchnumme-

riert, um eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation zu er-
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leichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 Jah-

ren sicherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rahmen 

einer Vollzugsdokumentation mit Standortkarte und Quantifizierung nach-

gewiesen. Als geeigneter Zielraum für die Hilfsgeräte wird der angrenzen-

de Europapark festgelegt. 

 
Arten gehölzarmer Habitatkomplexe 

Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen 

Anteil an Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auch auf das Vorhan-

densein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist 

daher als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten 

zu sehen. Typus-Arten dieser Gruppe sind Neuntöter (Lanius collurio), Bluthänfling 

(Acanthis cannabina), Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Schwarzkehlchen (Sa-

xicola torquata). Der aktuelle Betrachtungsraum entspricht in keiner Weise diesem 

standortökologischen Anforderungsprofil. Eine Betroffenheit von Vertretern dieser 

Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Arten der gehölzfreien  Brachen und Ruderalfluren 

Hierher werden die bei der Begehung nachgewiesenen Arten Bachstelze (Motacilla 

alba), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) ge-

stellt, die ihre Nester in Altgrasbeständen, in Hochstaudengruppen, aber auch ein-

fach in Bodenmulden unter überhängender Vegetation anlegen. Auch der im Ab-

schnitt ‚synanthrope Arten‘ beschriebene Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) 

nutzt durchaus derartige Strukturen. Die meisten dieser Arten benötigen für ihr Vor-

kommen aber auch noch Gehölzstrukturen als Ansitz- und Singwarten. Aufgrund der 

strukturellen Voraussetzungen innerhalb des Vorhabensbereiches (Extensivrasen, 

Baumgehölze) sind die Standortbedingungen für die Anlage eines Nestes allerdings 

als sehr eingeschränkt zu bewerten. Von den angetroffenen Arten ist aufgrund 

dieses Sachverahaltes allenfalls eine seltene Brut von Bachstelze oder Hausrot-

schwanz anzunehmen, während Zilpzalp und Zaunkönig – aber auch andere 

hierherzustellende Arten wie Rotkehlchen oder Gartengrasmücke – ihre Bruthabitate 

eher im Umfeld von Gebüschen besetzen.  Aufgrund der nicht vollständig aus-

schließbaren Bruthabitatnutzung des Vorhabensbereiches durch Bachstelze oder 

Hausrotschwanz ergibt sich für diese beiden Vogelarten eine direkte Betroffenheit. 

Da für alle hier eingeordneten Arten der Erhaltungszustand in Hessen noch als güns-

tig bewertet wird, erfolgt für sie nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrecht-

lichen Belange. Es tritt bei Berücksichtigung der nachstehenden Maßnahme für keine 

der geprüften Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Aus-

nahme ist somit für keine der hier einzuordnenden Arten erforderlich, zumal auch die 

Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen 

Funktion im räumlichen Zusammenhang für diese Arten hinreichend erfüllt werden.  
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Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 07 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetationsde-

cke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-

fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenzi-

ellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine 

fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-

prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und 

das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-

beiten durchzuführen. 

 
Offenlandarten 

Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner strukturel-

len Ausbildung keine Bedeutung.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Rastvogelarten 

Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig – während des 

Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Auf-

grund seiner Kleinräumigkeit, seiner strukturellen Ausstattung, seiner anthropoge-

nen Überprägung und seiner störökologischen Vorbelastung ist der Betrachtungs-

raum für die hierher zu stellenden Arten unattraktiv. Gemäß dieser Annahme sind 

erhebliche Beeinträchtigungen von Vertretern dieser Gruppe durch die Umsetzung 

des Vorhabens zu negieren. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Sonstige Vogelarten 

Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 

von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder 

eingebürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen ist 

hier die Haustaube (Columba livia) und die Nilgans (Alopochen aegyptiacus).  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen bereits im Grundsatz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfun-

gen somit entbehrlich. 
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Erläuterung zu den Tabellen  

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand 

(grau) 

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) 

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Er-

haltungszustand  (gelb)  

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf. umgangssprachliche Bezeichnung; Synony-

me sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Potenzielles Vorkommen: beschreibt den auf Basis der strukturellen Gegeben-

heiten möglichen Status 

Schutzstatus BNatSchG: b – besonders geschützte Art; s – besonders und streng 
geschützte Art 

Status: I – regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Nachweis: Jahr in dem die Art im Vorhabensgebiet angetroffen wurde; potenziell: 
ein Brutvorkommen ist aufgrund der strukturellen Gegebenheiten und der Präsenz 
der Art im betrachteten Landschaftsraum nicht begründet auszuschließen 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten 

Darstellung ‚(X)‘: Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, begleiten-

den Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die Anwendbar-
keit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur Eingriffsver-
meidung, -minimierung und –kompensation – vgl. dazu die betroffenen, ökologi-
schen Gruppen und Kapitel 7 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Haustaube Columba livia f. 

 domestica  

Nahrungsgast -- -- 2022  X  Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

-- 

Nilgans Alopochen aegyptiacus  Überflieger -- -- 2022  X  Kein Brutnachweis inner-

halb des Plangebietes; Stö-

rung während der Bauzeit; 

§ 44 (5) BNatSchG ist ge-

geben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

(potenziell) 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Amsel Turdus merula Randsiedler b I 2022  X  Keine nutzbare Bruthabi-

tatstruktur im Vorhabens-

bereich – jedoch bei der 

Begehung beobachtet; 

Habitatveränderung und 

bauzeitliche Störungen; § 

44 (5) BNatSchG ist gege-

ben 

-- 

Bachstelze Motacilla alba  Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 07 

Blaumeise Parus caeruleus Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Fällung von Höhlen-

bäumen oder Rückschnitt 

von Ästen mit Höhlenbil-

dung; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 01, V 04,  

V 05, V 06 

Buchfink Fringilla coelebs Brutvogel b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen sowie Ver-

lust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodungen 

oder Rückschnitt von 

Ästen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 04, V 05,  

V 06 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

(potenziell) 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Eichelhäher Garrulus glandarius Brutvogel b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen sowie Ver-

lust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodungen 

oder Rückschnitt von 

Ästen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 04, V 05,  

V 06 

Elster Pica pica Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen sowie Ver-

lust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodungen 

oder Rückschnitt von 

Ästen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 04, V 05,  

V 06 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Fällung von Höhlen-

bäumen oder Rückschnitt 

von Ästen mit Höhlenbil-

dung; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 01, V 04,  

V 05, V 06 

Grünfink Carduelis chloris Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen sowie Ver-

lust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodungen; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen; § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

V 04, V 05,  

V 06 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

(potenziell) 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 07 

Kohlmeise Parus major Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Fällung von Höhlen-

bäumen oder Rückschnitt 

von Ästen mit Höhlenbil-

dung; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 01, V 04,  

V 05, V 06 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Randsiedler   b l 2022  X  Keine nutzbare Bruthabi-

tatstruktur im Vorhabens-

bereich – jedoch bei der 

Begehung im funktionalen 

Umfeld beobachtet; Habi-

tatveränderung und bau-

zeitliche Störungen; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

-- 

Rabenkrähe Corvus corone  Nahrungsgast b l 2022  X  Kein Nachweis eines 

Nestes im Geltungsbereich 

– jedoch bei der Begehung 

beobachtet; Habitatverän-

derung und bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

(potenziell) 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Ringeltaube Columba palumbus Brutvogel b l 2022  X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen sowie Ver-

lust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodungen; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen; § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

V 04, V 05,  

V 06 

Singdrossel Turdus philomelos Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Nestlingen sowie Ver-

lust von Bruthabitaten 

durch Gehölzrodungen; 

v.a. bauzeitliche Störun-

gen; § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

V 04, V 05,  

V 06 

Zaunkönig Troglodytes  

troglodytes 

Randsiedler   b l 2022  X  Keine nutzbare Bruthabi-

tatstruktur im Vorhabens-

bereich – jedoch bei der 

Begehung im funktionalen 

Umfeld beobachtet; Habi-

tatveränderung und bau-

zeitliche Störungen; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

-- 

Zilpzalp  Phylloscopus 

 collybita 

Randsiedler   b l 2022  X  Keine nutzbare Bruthabi-

tatstruktur im Vorhabens-

bereich – jedoch bei der 

Begehung im funktionalen 

Umfeld beobachtet; Habi-

tatveränderung und bau-

zeitliche Störungen; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

-- 
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  (gelb)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

(potenziell) 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur     

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Girlitz Serinus serinus Brutvogel b l 2022 X X X Vgl. Einzelprüfung V 04, V 05, V 06 

Haussperling Passer domesticus Randsiedler b l 2022  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Mauersegler Apus apus Nahrungsgast b l 2022  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Mehlschwalbe Delichon urbica Nahrungsgast b l 2022  (X)  Vgl. Einzelprüfung -- 

Stieglitz  Carduelis carduelis Brutvogel b l 2022 X X X Vgl. Einzelprüfung V 04, V 05, V 06 

Türkentaube Streptopelia decaocto Brutvogel b l 2022 X X X Vgl. Einzelprüfung V 04, V 05, V 06 

Eine Betroffenheit der sechs vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand ist nicht 

auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden spezifisch und detailliert überprüft.  
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5.4  Reptilien 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Amphibienarten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 15 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange 

der derart betroffenen Arten - wie für die erwartbare Blindschleiche (Anguis fragilis) - 

werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

 

5.5  Amphibien 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Amphibienarten vorhanden.  

Auch für andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Amphi-

bienarten, besitzt der Vorhabensbereich keine Eignung als Reproduktionshabitat o-

der als essenzielle Ruhestätte. Demzufolge sind durch das Vorhaben auch keine be-

sonders geschützten Amphibienarten betroffen, so dass die Notwendigkeit einer ent-

sprechenden artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grundsatz entfällt. 

 

5.6  Fische 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.7  Libellen 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Libellenarten vorhanden.  

Auch für andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Libellen-

arten, besitzt der Vorhabensbereich keine Eignung als Reproduktionshabitat oder als 

essenzielle Ruhestätte. Demzufolge sind durch das Vorhaben auch keine besonders 

geschützten Libellenarten betroffen, so dass die Notwendigkeit einer entsprechenden 

artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grundsatz entfällt. 
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5.8  Tagfalter 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-

levante Tagfalterarten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 15 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange der derart betroffenen 

Arten - wie bspw. für die im Plangebiet beobachteten Bläulingsarten Kleiner Feuerfal-

ter (Lycaena phlaeas) und Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus)  - die Notwen-

digkeit einer detaillierten Wirkungsanalyse. Ihre artenschutzrechtlichen Be-lange 

werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

 

5.9  Heuschrecken 

Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Deutschland nicht vor. 

Auch für besonders geschützte Heuschreckenarten, besitzt der Vorhabensbereich 

keine Eignung als Reproduktionshabitat oder als essenzielle Ruhestätte. Demzufolge 

sind durch das Vorhaben auch keine artenschutzrechtlichen Belange von Heuschre-

ckenarten zu betrachten. 

 

5.10 Xylobionte Käfer 

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange der derart betroffenen 

Arten - wie bspw. für den im Plangebiet beobachteten Balkenschröter (Dorcus paral-

lelipipedus)  - die Notwendigkeit einer detaillierten Wirkungsanalyse. Ihre arten-

schutzrechtlichen Belange werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

 

5.11 Sonstige Arten 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine geeigneten Vorkommensbedingungen für arten-

schutzrechtlich relevante Arten vorhanden.  
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Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten, waren 

bei der Erfassung nicht nachweisbar bzw. sind aufgrund der strukturellen Gegeben-

heiten auch nicht zu erwarten. Demzufolge sind durch das Vorhaben auch keine be-

sonders geschützten Vertreter dieser Gruppe betroffen, weshalb die Notwendigkeit 

einer entsprechenden artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grundsatz ent-

fällt. 

 

5.12 Pflanzenarten 

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Auch für andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten - arten-

schutzrechtlich bedeutsam – Pflanzenarten finden im Vorhabensbereich keine geeig-

neten Vorhabensbedingungen. Demzufolge ist durch das Vorhaben auch keine Be-

troffenheit besonders geschützter Pflanzenarten gegeben. Folgerichtig entfällt die 

Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grundsatz. 
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6.  National geschützte Arten 

Im Vorhabensbereich ist das Vorkommen von Arten nicht auszuschließen, die durch 

die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt oder im Anhang II der FFH-

Richtlinie gelistet sind, jedoch nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallen. In Ein-

zelfällen gelangen für verschiedene Tiergruppen sogar entsprechende Nachweise 

als Beibeobachtungen der beiden Begehungen. Nachfolgend werden diese belegten, 

aber auch erwartbare Vorkommen getrennt nach Artengruppen benannt und mit der 

zu erwartenden Eingriffswirkung in Beziehung gesetzt: 

Säugetiere 

Das bei der Begehung beobachtete Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) besitzt ebenfalls 

einen Schutzstatus gemäß BArtSchV. Gleiches gilt auch für diverse erwartbare 

Spitzmausarten oder den Westigel (Erinaceus europaeus). Da die genannten Arten 

eine breite ökologische Valenz besitzen und vielfältig strukturierte Lebensräume – 

tlw. bis hin zu Parkanlagen und Hausgärten – besiedeln können, kann aufgrund ihrer 

Mobilität begründet von einer Verlagerung ihres Siedlungsraumes ausgegangen wer-

den. Dementsprechend sind für diese Arten keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 

erwarten. Speziell an die Bedürfnisse des betroffenen Säugetierartenspektrums an-

gepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Um vermeidbare 

Beeinträchtigungen sowie funktionale Beschränkungen für die lokale Klein- und Mit-

telsäugerfauna im Allgemeinen zu verhindern, ist die Umsetzung der nachstehend 

beschriebenen Maßnahme notwendig. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 01 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Reptilien 

Die im Plangebiet erwartbare Blindschleiche (Anguis fragilis) besitzt ebenfalls einen 

Schutzstatus gemäß BArtSchV. Aufgrund ihrer Mobilität und den strukturell dem 

standortökologischen Anforderungsprofil der Art entsprechenden Landschaftsräu-

men im funktionalen Umfeld (Parkgelände, Hausgärten u.a.m.), sind für sie keine 

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse der Blind-

schleiche angepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Um 

Individualverluste während der Bauvorbereitungsphase jedoch möglichst zu verhin-

dern, ist die Umsetzung der nachstehend beschriebenen Maßnahme notwendig. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 01 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 
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Tagfalter 

Der den Vorhabensbereich (Deichflanken und BE-Fläche) bestimmende Biotoptyp 

(Extensivrasen) bieten derzeit nur eingeschränkte Vorkommensbedingungen für Ver-

treter der lokalen Tagfalterfauna. Daher kann begründet davon ausgegangen wer-

den, dass von der temporären Nutzungsänderung auch nur Tagfalterarten mit einer 

breiten ökologischen Valenz bzw. ubiquistische Tagfalterarten betroffen sein werden. 

Für diese Arten ist die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

gegeben. Folge dessen sind für vorhabensbedingt betroffene Tagfalterarten keine er-

heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse dieses Tag-

falterartenspektrums angepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erfor-

derlich. 

Xylobionte Käfer 

Im Rahmen der Begehung gelang die Zufallsbeobachtung des Balkenschröters (Dor-

cus parallelopipedus) der ebenfalls einen Schutzstatus gemäß BArtSchV besitzt. Auf-

grund seiner Bindung an Gehölzbiotope mit Totholzvorkommen, in Verbindung mit 

seiner Mobilität (flugfähige Käferart), sind für diese Art keine erheblichen Beeinträch-

tigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse des Balkenschröters angepasste 

Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
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7. Maßnahmenübersicht 

Um das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) 

BNatSchG zu vermeiden, ist die Durchführung der nachfolgend aufgeführten Maß-

nahmen zwingend. Alle Typbezeichnungen sind der Produktpalette der Firma Sch-

wegler entlehnt; qualitativ und funktional gleichwertige Produkte anderer Hersteller 

wie Hasselfeldt, Vitara u.a. sind selbstverständlich ebenso einsetzbar. Die Maß-

nahmendarstellung erfolgt getrennt nach Maßnahmentypen, deren Systematik der 

artenschutzrechtlichen Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die Maßnahmenken-

nung dort entsprechend wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen: Zur sicheren Vermeidung be-

einträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten 

und höhlenbrütende Vogelarten ist unmittelbar vor der ggf. unvermeidli-

chen Rodung von  Bäumen oder dem Rückschnitt von Ästen eine aktuelle 

Begutachtung hinsichtlich ggf. zwischenzeitlich entstandener Baum- bzw. 

Spechthöhlen durchzuführen (Berücksichtigung der natürlichen Entwick-

lungsdynamik); alle angetroffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu 

markieren; im Nachweisfall gilt dann V 02 sowie C 01 und C 05. 

V 02 Zeitliche Beschränkung bei der Fällung von Höhlenbäumen: Die Fällung 

von Höhlen- und Spaltenbäumen – bzw. der Rückschnitt von Ästen mit 

entsprechenden Strukturen - muss grundsätzlich außerhalb der Brut- und 

Setzzeit erfolgen. Da die Baumhöhlen und –spalten in dieser Zeit durch-

aus noch von Fledermäusen als Schlafplatz genutzt werden können, ist 

der Höhlenbaum unmittelbar vor der Fällung, durch eine fachlich qualifi-

zierte Person, auf das Vorkommen von Fledermäusen zu überprüfen; bei 

gut einsehbaren Potenzialquartieren kann dies direkt optisch erfolgen; 

werden keine Fledermäuse angetroffen ist der Baum unverzüglich zu fäl-

len oder die vorhandene Öffnung zu verschließen. Bei schwer einsehba-

ren Baumhöhlen ist jeweils an der Höhlenöffnung ein Ventilationsver-

schluss anzubringen. Die Fällung des Baumes kann dann  - bei geeigne-

ten Witterungsverhältnissen (Nachttemperaturen > 5°C; kein Dauerregen) 

- ab dem nächsten Tag erfolgen.    

V 03 Erhalt eines Nistgerätes: Der im unmittelbaren Vorhabensumfeld vorhan-

dene Nistkasten wird wegen seiner Bedeutung für höhlenbrütende Vogel-

arten und als Quartierpotenzial für Fledermäuse dauerhaft gesichert. Soll-

te der aktuelle Standort aus bautechnischen Gründen nicht erhalten wer-

den können, muss der Nistkasten vorlaufend zum Eingriff an einen mög-

lichst störungsarmen  Standort innerhalb der Parkfläche umgehängt wer-

den. Sollten dabei Beschädigungen festgestellt werden, ist der Kasten ty-

pengleich zu ersetzen. Der gewählte Standort ist in Zusammenarbeit mit 
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der Ökologischen Baubegleitung festzulegen und für die UNB in einem 

Ergebnisbericht nachzuweisen.  

V 04 Weitestgehender Gehölzerhalt: Diese Maßnahme soll primär die gut  ent-

wickelten Baumgehölze im Bereich der wasser- und luftseitigen Deichbö-

schung sowie die Einzelbäume südlich der BE-Fläche sichern, da Neu-

pflanzungen erst nach langjähriger Entwicklungszeit die entsprechenden 

ökologischen Funktionen übernehmen können. Ein Rückschnitt von Ästen 

ist daher immer einer Baumfällung vorzuziehen. 

V 05 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme  auch für Ziergehölze, kleinräumig ausgebildete 

Gehölzbestände und den Rückschnitt von in das Baufeld hineinragender 

Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch 

eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 

V 06 Gehölzschutz: Alle Baumgehölze, die im Zuge der Vorhabensumsetzung 

erhalten werden können sind bauzeitlich durch geeignete Maßnahmen 

gemäß DIN 18 920 gegen Beschädigung (Baumschutz) und Inanspruch-

nahme (Lagerung u.ä.) zu schützen. Die funktional korrekte Ausführung 

des Baumschutzes ist durch Einweisung und Kontrolle durch die ÖBB zu 

gewährleisten. 

V 07 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetationsde-

cke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-

fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenzi-

ellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine 

fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-

prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und 

das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-

beiten durchzuführen. 
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CEF-Maßnahmen: 

C 01 Installation von Fledermauskästen: Als Ersatz für den ggf. eintretenden 

Verlust potenzieller Höhlenquartiere sind vorlaufend zum Eingriff von der 

ökologischen Baubegleitung für jede entfallende Struktur zwei Fleder-

mauskästen zu installieren. Die Fledermauskästen sind aus folgender Ty-

penpalette auszuwählen: Flachkasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle Typ 

2FN und Fledermaushöhle Typ 3FN sowie funktional vergleichbare Typen; 

die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und 

muss unter Anleitung der  ÖBB erfolgen. Die Hilfsgeräte werden durch-

nummeriert, um eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation 

zu erleichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 

Jahren sicherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rah-

men einer Vollzugsdokumentation mit Standortkarte und Quantifizierung 

nachgewiesen. Als geeigneter Zielraum für die Hilfsgeräte wird der an-

grenzende Europapark festgelegt. 

C 02 Installation von Nistkästen: Als Ersatz für den ggf. eintretenden Verlust po-

tenzieller Bruthöhlen sind vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen 

Baubegleitung für jede entfallende Struktur zwei Nistkästen zu installieren. 

Die Nistkästen sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Nisthöhle 

Typ 1B (diverse Lochtypen), Nisthöhle Typ 2GR (diverse Lochtypen) und 

Nischenbrüterhöhle Typ 1N  sowie funktional vergleichbare Typen; die 

Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen und muss 

unter Anleitung der  ÖBB erfolgen. Die Hilfsgeräte werden durchnumme-

riert, um eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation zu er-

leichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 Jah-

ren sicherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rahmen 

einer Vollzugsdokumentation mit Standortkarte und Quantifizierung nach-

gewiesen. Als geeigneter Zielraum für die Hilfsgeräte wird der angrenzen-

de Europapark festgelegt. 

Hinweise zur Installation, Pflege und dauerhaften Unterhaltung der Hilfsgeräte 

 Für die Befestigung der Nist- und Fledermauskästen an den Bäumen sind 

ausschließlich Alunägel zu verwenden, alternativ sind die Kästen mittels 

Drahtbügeln frei aufzuhängen. 

 Die Fledermauskästen sind mindestens 3 m über dem Boden zu installieren; 

für Nistkästen kann die Aufhängehöhe durchaus reduziert werden.  

 Eine direkte, dauerhafte Besonnung ist bei den Standorten zu vermeiden. 

 Sofern die ausgewählten Trägerbäume über eine dichte, umlaufende Beast-

ung verfügen, ist ein Rückschnitt störender Äste durchzuführen. 

 Neben der Anschaffung und Installation der Hilfsgeräte ist eine jährliche Kon-

trolle, Säuberung und Wartung zu gewährleisten. 

 Defekte oder abgängige Kästen sind gleichwertig zu ersetzen. 
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 Die angetroffene Belegung ist in den ersten fünf Jahren im Rahmen der jähr-

lichen Pflege zu dokumentieren. 

 Die Installation der Hilfsgeräte sollte durch eine ökologisch geschulte Fach-

kraft begleitet oder idealerweise direkt durchgeführt werden. 

Die Hinweise gelten für die Maßnahmen C 01 und C 02. 

 

FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

Kompensationsmaßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

Sonstige artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen: 

S 01 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen.  

S 02 Ökologische Baubegleitung: Zur Wahrung der  artenschutzrechtlichen Be-

lange sowie zur fachlichen Beratung bei der Umsetzung der vorgesehe-

nen Maßnahmen ist eine Ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

 

Empfohlene Maßnahmen: 

E 01 Gewährleistung der Regionalität von Saat- und Pflanzgut: Das einzuset-

zende Saatgut muss aus regionaler Herkunft stammen. Für den Fall, dass 

sich die Notwendigkeit von Ersatzpflanzungen ergibt, gilt dies ebenso für 

das gewählte Pflanzgut. Bei allen Gehölzpflanzungen sind zudem unbe-

handelte Pflanzpfähle (wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflügler-

arten) zu verwenden. 
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Tabellarische Auflistung der Artenschutz-Maßnahmen 

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp 

Fledermäuse Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen V 01 Vermeidung 

 Zeitliche Beschränkung der Rodungszeit für 
Höhlenbäume 

V 02 Vermeidung 

 Erhalt eines Nistgerätes V 03 Vermeidung 

 Installation von Fledermauskästen C 01 CEF 

Vögel Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen V 01 Vermeidung 

 Erhalt eines Nistgerätes V 03 Vermeidung 

 Gehölzerhalt V 04 Vermeidung 

 Beschränkung der Rodungszeit V 05 Vermeidung 

 Gehölzschutz V 06 Vermeidung 

 Regelungen zur Baufeldfreimachung V 07 Vermeidung 

 Installation von Nistkästen C 02 CEF 

Allgemein Verschluss von Bohrlöchern S 01 Sonstige 

 Ökologische Baubegleitung S 02 Sonstige 

 Gewährleistung der Regionalität von Saat- 
und Pflanzgut 

E 01 Empfehlung 

 

Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz2 

Kennung J F M A M J J A S O N D 

C 01             

C 02             

V 01             

V 02             

V 03             

V 05             

V 06             

V 07*             

 

Legende  Verbotsphase  Umsetzungsphase  Vorzugsphase 

 

* Maßnahmenalternative während der Brutzeit möglich 

  

                                                

2
  Alle Maßnahmen deren Umsetzung ohne zeitliche Relevanz für die artenschutzrechtlichen Belange 

der geprüften Arten ist, finden hierbei keine Berücksichtigung  
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8. Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-

gab sich das Erfordernis für eine Teilgruppe der Fledermäuse sowie für 24 Vogelar-

ten eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die Teilgruppe der 

Fledermäuse  und für sechs Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichen-

den Erhaltungszustand erfolgte dabei eine spezifische, formale Artenschutzprüfung. 

Vogelarten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungszustand sind für 

den Untersuchungsraum nicht belegt und aufgrund der strukturellen Situation und 

störökologischen Vorbelastung auch nicht zu erwarten. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-

gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-

tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 

europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-

lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 

für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeer-

fordernis. 

 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 
aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung 
entsprechender Maßnahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 
keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten ‚Ertüchtigung des 
Hochwasserschutzdeiches Hafenstraße‘ im Stadtgebiet von Gernsheim  kann daher 
aus fachlicher und artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

 

Artenschutzbeitrag erstellt: 

  

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 24. Juni 2022 

 

 

 

Dr. Jürgen Winkler 

  

 



Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeiches Hafenstraße Stadt Gernsheim  

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt  

 
    Dr. Jürgen Winkler       64668 Rimbach 42 

 

Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs. :  Absatz 

Az : Aktenzeichen 

BArtSchV :  Bundesartenschutzverordnung 

BE-Fläche : Baustelleneinrichtungs-Fläche 

BfU : Büro für Umweltplanung 

BNatSchG : Bundesnaturschutzgesetz 

BVerwG : Bundesverwaltungsgericht 

DIN : Deutsche Industrienorm 

FENA : Forsteinrichtung und Naturschutz 

FFH-RL : Flora Fauna Habitat-Richtlinie 

ggf.  : gegebenenfalls 

i.V.m. : in Verbindung mit 

km : Kilometer 

m : Meter 

Nr : Nummer 

Tel. : Telefon 

TK : Topographische Karte 

u.a. :  und andere 

vgl. : vergleiche 

VSW : Vogelschutzwarte 

z.T.  :  zum Teil 
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und IV der FFH-Richtlinie)(Stand: 27.11.2006) – (Schaffrath für Hessen-Forst 

FENA) 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 

Teilgruppe Fledermäuse  

Arten mit Bindung an Baumhöhlen-Quartiere (Gruppenbetrachtung) 

Teilgruppe Vögel  

Girlitz (Serinus serinus) 
Haussperling (Passer domesticus) 

Mauersegler (Apus apus) 
Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
Stieglitz (Carduelis carduelis) 
Türkentaube (Streptopelia decaocto) 
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Teilgruppe Fledermäuse 
 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Fledermäuse (indet.) mit Bevorzugung von 
Baumhöhlen-Quartieren – Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 entfällt 

 entfällt 

Erhaltungszustand in Hessen 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Betroffen sind nur Arten, die Baumhöhlenquartiere als 
Wochenstuben oder als Schlafplätze nutzen; im betrof-
fenen Landschaftsraum sind dies Bechsteinfledermaus, 
Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus, 
Wasserfledermaus sowie Kleiner und Großer Abendsegler; 
diese Arten nutzen darüber hinaus bevorzugt Mauerrissen, 
Felsspalten, Höhlen und Stollen als Winter-quartiere. 

Verbreitung entfällt (Gruppenbetrachtung) 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund des vorhandenen Baumhöhlenbestands ist ein 
Vorkommen im Vorhabensgebiet nicht auszuschließen 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im Rahmen einer Rodung von Höhlen-
bäumen, dem Rückschnitt von Ästen 
mit Höhlen- oder Spaltenpotenzial 
sowie einer möglichen Zerstörung 
bzw. Beschädigung des Nistkastens 
denkbar. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Aufgrund der benötigten Baufeldgrö-
ße können die potenziell nutzbaren 
Quartierstrukturen nicht sicher  in 
Gänze erhalten werden, da zumindest 
ein Freischnitt des Lichtraumprofils 
notwendig sein wird 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Es ist anzunehmen, dass entspre-
chend geeignete Strukturen im funkti-
onalen Umfeld schon von Konkurren-
ten besetzt sind, so dass hier ein 
struktureller Ersatz erfolgen muss 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein Für jeden Strukturverlust sind zwei 
geeignete Fledermauskästen im Funk-
tionsraum zu installieren  (C 01); der 
Nistkasten ist zu erhalten (V 03)  

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fledermäuse (indet.) mit Bevorzugung von 
Baumhöhlen-Quartieren – Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Im Rahmen einer Rodung von 
Höhlenbäumen, dem Rückschnitt 
von Ästen mit Höhlen- oder Spal-
tenpotenzial sowie einer mögli-
chen Zerstörung bzw. Beschädi-
gung des Nistkastens denkbar. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Aktualisierte Nachsuche nach 
vorhandenen Baumhöhlen unmit-
telbar vor der Fällung (V 01); 
Höhlenbaumrodung außerhalb 
der Nutzungsphase (V 02) sowie 
Erhalt des vorhandenen Nistka-
stens (V 03) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Aufgrund der vorhandenen Vor-
belastung (Standorte entlang von 
Straßen sowie innerhalb eines 
Parkgeländes) ist mit keinen 
erheblichen Störungen zu rech-
nen; zudem werden (im Ereignis-
fall) Ersatzstrukturen in störungs-
armen Landschaftsräumen etab-
liert 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fledermäuse (indet.) mit Bevorzugung von 
Baumhöhlen-Quartieren – Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Teilgruppe Vögel  

Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und in menschlichen 
Umfeld (Parks, Alleen, Gärten) aber auch an Waldrändern 
und Hecken; Hecken- und Baumfreibrüter 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt  

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten im Vorhabens-
bereich und dem bekannten Vorkommen im Stadtgebiet 
von Gernsheim ist ein Vorkommen des Girlitzes nicht aus-
zuschließen; da eine Bruthabitateignung gegeben ist, muss 
auch von einem Brutvorkommen ausgegangen werden. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in den Gehölzbe-
stand  kann zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Gehölzrück-
nahme außerhalb der Brutzeit vorzu-
nehmen. Zu dieser Zeit hat der Girlitz 
sein Nest bereits verlassen. Da er 
jedes Jahr ein neues Nest baut, ver-
liert das Nest nach dem Verlassen-
werden seine Eigenschaft als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte i.S.d. § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, so dass durch 
die Regelung der Rodungszeit (V 05) 
und die vorgesehenen Gehölzschutz-
und -erhaltungsmaßnahmen (V 04,    
V 06) auch die Zerstörung aktuell ge-
nutzter Nester ausgeschlossen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Girlitzes beschädigt oder zer-
stört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt; zu-
dem dringt der Girlitz auch in Sied-
lungsbereiche vor und wird demnach 
auch zukünftig nutzbare Bruthabi-
tatstrukturen vorfinden und nutzen 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in den Gehölzbestand an 
dem Ort des Nestes 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Rodungszeitenregelung und 
flankierende Maßnahmen zum 
Gehölzschutz und Gehölzerhalt 
(V 04, V 05, V 06) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die Art zeigt synanthrope Ten-
denzen und brütet gerne in Gär-
ten und Parks, bzw. nutzt Gehöl-
ze in den Freiflächen als Sing- 
und Ansitzwarten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obenge-
nannte Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 3 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im Kulturland und in menschlichen Siedlungen; 
stärkere anthropogene Bindung als Feldsperling; brütet  in 
Baumhöhlen, Nistkästen und Gebäudenischen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen 
Begehung für den Betrachtungsraum belegt; die Art wird 
hier als Nahrungsgast und Randsiedler eingestuft 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Aufgrund seiner engen Bindung an 
Gebäudestrukturen auszuschließen, 
da im Vorhabensgebiet keine entspre-
chenden Strukturen vorhanden sind 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein In Vorhabensbereich nur als 
Nahrungsgast vertreten; daher  
ist der Verbotstatbestand auf-
grund der Eingriffsarten aus-
schließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Nur Gastvogelart; die Art findet 
aktuell im Bereich des Vorha-
bensgebietes keine entspre-
chend nutzbaren Strukturen, 
sondern nutzt das Gebiet nur zur 
Nahrungssuche; zudem ist die 
Art stark synanthrop orientiert 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; fliegt meist hoch auf der Jagd nach Fluginsekten, 
oft über besiedelten Bereichen; Brut in Mauerspalten oder 
Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen 
Begehung für den Betrachtungsraum belegt; die Art wird 
hier als Nahrungsgast eingestuft 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keine Neststandortpotenziale im 
Vorhabensgebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein In Plangebiet nur als Nahrungs-
gast vertreten; daher ist der Ver-
botstatbestand aufgrund der 
Eingriffsarten ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet; überwiegend große 
Flughöhe 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; Koloniebrüter an menschlichen Bauwerken; be-
nötigt feuchte Substrate für den Nestbau, besiedelt aber 
auch Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen 
Begehung für den Betrachtungsraum belegt; die Art wird 
hier als Nahrungsgast eingestuft 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keine Neststandortpotenziale im Vor-
habensgebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein In Plangebiet nur als Nahrungs-
gast vertreten; daher ist der Ver-
botstatbestand aufgrund der 
Eingriffsarten ausschließbar  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig offenes Gelände mit eingestreuten Ge-
hölzstrukturen oder Waldränder, aber auch lichte Wälder, 
Parks und Obstgärten; die Nester werden immer relativ 
hoch, oft in Astgabeln weit außen von Seitenzweigen ange-
legt (kleiner Baumfreibrüter) 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen 
Begehung für den Betrachtungsraum belegt; aufgrund der 
strukturellen Gegebenheiten und der Nachweisparameter 
wird der Stieglitz als (potenzieller) Brutvogel eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in den Gehölzbe-
stand  kann zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Gehölzrück-
nahme außerhalb der Brutzeit vorzu-
nehmen. Zu dieser Zeit hat der Stieg-
litz sein Nest bereits verlassen. Da er 
jedes Jahr ein neues Nest baut, ver-
liert das Nest nach dem Verlassen-
werden seine Eigenschaft als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte i.S.d. § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, so dass durch 
die Regelung der Rodungszeit (V 05) 
und die vorgesehenen Gehölzschutz-
und -erhaltungsmaßnahmen (V 04,    
V 06) auch die Zerstörung aktuell ge-
nutzter Nester ausgeschlossen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Stieglitzes beschädigt oder 
zerstört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt; zu-
dem dringt der Stieglitz auch in Sied-
lungsbereiche vor und wird demnach 
auch zukünftig nutzbare Bruthabi-
tatstrukturen vorfinden und nutzen 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in den Gehölzbestand an 
dem Ort des Nestes 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Rodungszeitenregelung und 
flankierende Maßnahmen zum 
Gehölzschutz und Gehölzerhalt 
(V 04, V 05, V 06) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die Art zeigt synanthrope Ten-
denzen und brütet gerne in Gär-
ten und Parks, bzw. nutzt Gehöl-
ze in den Freiflächen als Sing- 
und Ansitzwarten, wie dies auch 
im vorliegenden Fall belegt wer-
den konnte 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 3 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Türkentaube (Streptopelia decaocto) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Aus dem südöstlichen Europa zugewanderte Art; starke 
synanthrope Bindung, aber auch an lichten Waldrändern, in 
Baumhecken und auf Einzelbäumen; brütet  auf Bäumen 
(mittlerer Baumfreibrüter) aber auch an Gebäuden. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt  

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten im Vorhabens-
bereich und dem bekannten Vorkommen im Stadtgebiet 
von Gernsheim ist ein Vorkommen der Türkentaube nicht 
auszuschließen; da eine Bruthabitateignung gegeben ist, 
muss auch von einem Brutvorkommen ausgegangen wer-
den. 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jeglicher Eingriff in den Gehölzbe-
stand  kann zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög-
lich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Gehölzrück-
nahme außerhalb der Brutzeit vorzu-
nehmen. Zu dieser Zeit hat die Tür-
kentaube ihr Nest bereits verlassen. 
Da sie jedes Jahr ein neues Nest baut, 
verliert das Nest nach dem Verlas-
senwerden seine Eigenschaft als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte i.S.d. § 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, so dass durch 
die Regelung der Rodungszeit (V 05) 
und die vorgesehenen Gehölzschutz-
und -erhaltungsmaßnahmen (V 04,    
V 06) auch die Zerstörung aktuell ge-
nutzter Nester ausgeschlossen wird.  
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Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten der Türkentaube beschädigt oder 
zerstört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt; zu-
dem siedelt die Türkentaube vor allem  
in Siedlungsbereichen und wird dem-
nach auch zukünftig nutzbare Brutha-
bitatstrukturen vorfinden und nutzen 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in den Gehölzbestand an 
dem Ort des Nestes 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Rodungszeitenregelung und 
flankierende Maßnahmen zum 
Gehölzschutz und Gehölzerhalt 
(V 04, V 05, V 06) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den? 

 ja  nein Die Türkentaube ist eng an das 
urbane Umfeld gebunden und 
dadurch nicht anfällig gegenüber 
störökologischen Belastungen  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann-
te Maßnahmen vollständig vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 

 


